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Von:                                            Werner.Kluge@forst.hessen.de
Gesendet:                                Dienstag, 18. April 2017 17:08
An:                                              info@s2ip.de
Betreff:                                     Bauleitplanung der Stadt Heppenheim, hier: Bebauungsplan Nr. 127 Photovoltaik

östlich der BAB 5
 
 
 
Aktenzeichen: P 22 Heppenheim Nr. 127 Photovoltaik

Sehr geehrter Herr Göbel,

zu dem o.g Bebauungsplan der Stadt Heppenheim Nr. 127 bestehen aus Sicht des Forstamts Lampertheim als
untere Forstbehörde und für das Waldgrundeigentum des Landes Hessen keinen Bedenken, da unsere
Belange nicht berührt sind. Dabei unterstelle ich, dass die Waldbestände auf den Parzellen Nr. 42/0 und 72/0
in Flur 28 Gemarkung Heppenheim (westlich der A 5) die Sonneneinstrahlung für die Anlage nicht
beeinträchtigen und somit unbeschränkt wachsen können.

Sollte zukünftig die naturschutzrechtliche Kompensation im Wald gesucht werden, bitten wir um erneute
Beteiligung, sodann mit einer CD, da wir mit Magentacloud nicht zurecht kommen.

Mit freundlichen Grüßen
Werner Kluge 

HessenForst, Forstamt Lampertheim
Bereichsleitung Dienstleistung Hoheit
 
 

Außerhalb Wildbahn 2
68623 Lampertheim
http://www.hessen‐
forst.de/forstamt‐
lampertheim‐das‐forstamt‐
1865.html

Tel.: 06206/94520‐22
Fax: 06206/94520‐40

Landesbetrieb nach § 26 der
LHO
USt‐Id‐Nr.: DE220549401
Gerichtsstand Kassel
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 Regierungspräsidium Darmstadt . 64278 Darmstadt Kampfmittelräumdienst des Landes Hessen 

  
Elektronische Post 
 
Ingenieurbüro für Projektentwicklung 
und Genehmigungsmanagement 
Dipl.-Ing. Dr. Thomas Rehahn 
Waldstraße 13 
64367  Mühltal 

Unser Zeichen:  I 18 KMRD- 6b 06/05- 

 H 1893-2017 
Ihr Zeichen:  Herr Thomas Rehahn 

Ihre Nachricht vom:  17.01.2017 

Ihr Ansprechpartner: Rene Bennert 

Zimmernummer: 3.52 

Telefon/ Fax: 06151 12 6509/ 12 5133 

E-Mail: Rene.Bennert@rpda.hessen.de 

Kampfmittelräumdienst:           kmrd@rpda.hessen.de 

Datum:  23.01.2017 

Heppenheim (Bergstraße), Bereich B-Plan PV-Fläche östlich BAB 5, Bereichsbewertung 

Kampfmittelbelastung und -räumung 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

über die im Lageplan bezeichnete Fläche liegen dem Kampfmittelräumdienst 
aussagefähige Luftbilder vor. 
 
Eine Auswertung dieser Luftbilder hat keinen begründeten Verdacht ergeben, dass mit dem 
Auffinden von Bombenblindgängern zu rechnen ist. Da auch sonstige Erkenntnisse über eine 
mögliche Munitionsbelastung dieser Fläche nicht vorliegen, ist eine systematische Flächen-
absuche nicht erforderlich. 
 
Soweit entgegen den vorliegenden Erkenntnissen im Zuge der Bauarbeiten doch ein 
kampfmittelverdächtiger Gegenstand gefunden werden sollte, bitte ich Sie, den  Kampfmit-
telräumdienst unverzüglich zu verständigen. 
 
Sie werden gebeten, diese Stellungnahme in allen Schritten des Bauleitverfahrens zu ver-
wenden, sofern sich keine wesentlichen Flächenänderungen ergeben. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag  

gez. Rene Bennert 





















Von:                                Frank.Feldmann@rpda.hessen.de
Gesendet:                       Mittwoch, 12. April 2017 11:00
An:                                  A.Goebel
Cc:                                   viehmann@stadt.heppenheim.de; xamruellmann@t‐online.de;

vorstand@aeroclub‐heppenheim.de; Vorstand@edep.de
Betreff:                           AW: 44.028: Kreisstadt Heppenheim ‐ 2. FNP‐Änderung und einfacher B‐Plan

Nr. 127 "Photovoltaik östlich BAB 5" in Heppenheim; hier: Frühzeitige
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß
§ 4 Abs. 1 BauGB

 
Kennzeichnung:             Zur Nachverfolgung
Kennzeichnungsstatus:  Erledigt
 
Sehr geehrter Herr Göbel,
leider kann ich den unten stehenden Link nicht öffnen.
Aber ungeachtet dessen habe ich die Problematik der eventuellen Blend und Störwirkung der auf
dem Flugplatz Heppenheim startenden und landenden Piloten durch die geplante PhotovoltaikAnlage
östlich der BAB 5 in Heppenheim eingehend mit dem 1. Vorsitzenden des AeroClub Heppenheim –
Herr Max Rüllmann besprochen. Nach dem mir vorliegenden Sachverständigengutachten des Dr.
Hans Meseberg vom 25.01.2017 erfolgt nach derzeitigem Planungsstand keine Blend und
Störwirkung für Piloten und somit keine Beeinträchtigung des Flugplatzverkehr des Sonderplatzes
Heppenheim durch die geplante Errichtung der PhotovoltaikAnlage. 
Eine letztendlich verbindliche Luftverkehrsrechtliche Zustimmung zu dem Vorhaben kann jedoch erst
bei der Beteiligung durch die zuständige Bauaufsichtsbehörde im Rahmen eines
Genehmigungsverfahren erfolgen.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Frank Feldmann
Dezernat III 33.3
Luftverkehr, Güterkraftverkehr, Passiver Schallschutz Fluglärm
 

 
Regierungspräsidium Darmstadt
Luisenplatz 2
64283 Darmstadt
Tel.: +49 (6151) 12 6011
Fax: +49 (6151) 12 3851
EMail: F.Feldmann@rpda.hessen.de
Internet: www.rpdarmstadt.hessen.de
 
Bitte nutzen Sie die Vorteile der elektronischen Kommunikation: Das geht schneller, spart Papier und
schont die Umwelt!
 
Diese EMail sowie alle mit ihr übertragenen Dateien sind vertraulichen Inhalts und ausschließlich für
den Gebrauch durch die Person oder die Organisation bestimmt, an welche sie adressiert wurden.
Sofern Sie nicht die benannte Empfängerin bzw. der benannte Empfänger sind, sollten Sie diese E
Mail weder verteilen, noch weiterleiten oder kopieren.
 

mailto:F.Feldmann@rpda.hessen.de
http://www.rp-darmstadt.hessen.de/
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